
Darstellung der einzelnen Änderungen der Friedhofssatzung 

 

Ergänzung  

 

§ 18a Verbot von Grabsteinen und Grabeinfassungen aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit 

 
(1) Es dürfen nur Grabsteine und Grabeinfassungen aufgestellt werden, die nachweislich 

ohne Einsatz schlimmster Formen der Kinderarbeit im Sinne des Artikels 3 des 
Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über 
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291) hergestellt worden sind. 

 
(2) Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 ist erbracht, wenn durch lückenlose 

Dokumentation dargelegt wird, dass die Grabsteine und Grabeinfassungen vollständig in 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weiteren Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz hergestellt wurden. 

 
(3) Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 ist auch erbracht, wenn durch ein bewährtes 

Zertifikat bestätigt wird, dass die verwendeten Steine in der gesamten 
Wertschöpfungskette ohne Einsatz schlimmster Formen der Kinderarbeit hergestellt 
wurden. Bewährte Zertifikate sind schriftliche Erklärungen, die von gemeinnützigen oder 
anderen, von der herstellenden Industrie und dem Handel unabhängigen Organisationen 
oder Einrichtungen nach transparenten Kriterien vergeben werden und die mindestens 
sicherstellen, dass die Herstellung ohne Einsatz schlimmster Formen der Kinderarbeit 
regelmäßig durch sachkundige und unangemeldete Kontrollen vor Ort überprüft wird. Als 
bewährt gelten Zertifikate insbesondere, wenn den Zertifizierern auf allgemein 
zugänglichen und anerkannten Plattformen nach Evaluation des Zertifizierungsprozesses 
und Publikation der gewonnenen Ergebnisse Authentizität zugesprochen wird.  

 
(4) Ist die Vorlage eines bewährten Zertifikats nicht oder nur unter unzumutbaren 

Belastungen möglich, hat der betroffene Händler stattdessen eine schriftliche Erklärung 
vorzulegen, in der er zusichert, dass ihm keinerlei Anhaltspunkte dafür bekannt sind, 
dass die Grabsteine und Grabeinfassungen unter Einsatz schlimmster Formen der 
Kinderarbeit hergestellt wurden. 

 
(5) Eines Nachweises im Sinne von Absatz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer 

glaubhaft macht, dass die Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren 
Rohmaterial vor dem 1. März 2021 in das Bundesgebiet eingeführt wurden. 

 

  



Korrekturen 

 

§ 9 Umbettungen 
 
(4) In den Fällen des § 23 § 24 Abs. 1 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten nach 

§ 23 § 24 Abs. 1 Satz 4 können aufgefundene Gebeine (Überreste von Verstorbenen) 
und Urnen mit Aschen Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts 
wegen in ein Reihengrab oder ein Urnengrab umgebettet werden. Im Übrigen ist die 
Gemeinde bei Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interesses berechtigt, 
Umbettungen vorzunehmen.  

 
 
 

§ 24 Vernachlässigung der Grabpflege 
 

(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat der Verantwortliche (§ 21 
Absatz 1) auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde die Grabstätte innerhalb einer 
jeweils festgesetzten angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche 
nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein dreimonatiger Hinweis 
auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so können Reihengrabstätten und 
Urnenreihengrabstätten von der Gemeinde abgeräumt, eingeebnet und mit Rasen 
begrünt werden. Bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten kann die Gemeinde in 
diesem Fall die Grabstätte im Wege der Ersatzvornahme nach dem 
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz in Ordnung bringen lassen oder das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung aufheben. Der Nutzungsberechtigte hat das Grabmal 
und die sonstigen Grabausstattungen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit 
des Aufhebungsbescheids zu entfernen. Wird diese Verpflichtung trotz schriftlicher 
Aufforderung der Gemeinde innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist 
nicht erfüllt, so kann die Gemeinde das Grabmal und die sonstigen Grabausstattungen 
im Wege der Ersatzvornahme an dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz selbst 
entfernen; Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde innerhalb einer 
jeweils festzusetzenden angemessenen Frist nicht erfüllt, so kann die Gemeinde das 
Grabmal und die sonstigen Grabausstattungen im Wege der Ersatzvornahme an dem 
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz selbst entfernen. § 21 Abs. 2 Sätze 4 und 5 sind 
entsprechend anzuwenden. 

 
  



Anlage 1.1 zur Friedhofssatzung vom 26.05.2022 

 

2.10 Abräumen/Auflösen von Gräbern 

2.10.1 Erdgräber 300 € 

2.10.2 Urnengräber 200 € 

 

  




